
Allgemeine Lieferungs- und  

Zahlungsbedingungen (AGB) 

EppsteinFOILS GmbH & Co KG 

 
§ 1  Geltungsbereich 

(1)  Die Leistungen und Angebote der EppsteinFOILS GmbH & Co 
KG (nachfolgend Lieferer genannt) erfolgen ausschließlich auf-
grund dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen. Diese gelten für alle gegenwärtigen und für alle zukünfti-
gen Geschäfte mit dem Vertragspartner (nachfolgend Besteller 
genannt), selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich verein-
bart werden. Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren 
Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abwei-
chende Bedingungen des Bestellers erkennt der Lieferer nicht 
an, es sei denn, der Lieferer hätte ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Sämtliche Vereinbarungen, die zwischen 
dem Lieferer und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Ver-
trages getroffen werden, sind in Textform niederzulegen. Zu-
sätzliche mündliche Vereinbarungen wurden zwischen den Ver-
tragsparteien nicht getroffen. Spätestens mit der Entgegen-
nahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als 
angenommen.  

 
(2) Unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gel-

ten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB.  
 
§ 2 Angebote und Vertragsschluss 

(1) Die Angebote des Lieferers sind freibleibend. Annahmeerklä-
rungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zu ihrer Rechts-
wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. Das 
gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabre-
den. Bestellungen können vom Lieferer innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen ab Eingang angenommen werden. 

 
 Die Annahme des Lieferers erfolgt unter dem Vorbehalt der 

richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, soweit die Nicht-
lieferung nicht vom Lieferer zu vertreten ist (insbesondere bei 
Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit dem Zu-
lieferer). Der Besteller wird über die Nichtverfügbarkeit der Leis-
tung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüg-
lich zurückerstattet. 

 
(2) Sofern die Übersendung einer Auftragsbestätigung unterbleibt, 

kommt der Vertrag gleichwohl zustande, wenn der Lieferer auf-
grund der Bestellung ausliefert und der Besteller die Ware ab-
nimmt. 

 
(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige 

Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich 
und schriftlich vereinbart wird. 

 
(4) Rechte des Bestellers aus diesem Vertrag sind nur mit Einwilli-

gung des Lieferers übertragbar. 
 
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
gelten die Preise des Lieferers, die sich grundsätzlich in Euro 
verstehen, ab Werk („ex Works“ [INCOTERMS 2010]) zuzüglich 
Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Die Preise 
schließen Verpackungen, Fracht, Porto, Zölle, Gefahrengut- 
und Sicherheitszuschläge sowie Versicherung nicht mit ein. 

 
(2) Versandkosten, Mindermengenzuschläge und andere Restbe-

standteile werden bei Bedarf weiter berechnet. 
  

(3) Bei Eintritt einer wesentlichen Änderung bestimmter Kostenfak-
toren, wie insbesondere im Falle der Erhöhung von Materialbe-
schaffungskosten, Lohn und Lohnnebenkosten, gesetzliche Ab-
gaben, Fracht- oder Energiekosten ist der Lieferer berechtigt, 
den Preis einseitig im Umfang der Mehrkosten zu erhöhen, 
wenn die Änderung zwischen dem Vertragsschluss mit dem 
Besteller und der vertraglich vorgesehenen Lieferung der Ware 
eingetreten ist. Der Lieferer wird den Besteller in diesem Fall 
unverzüglich unterrichten. 

 
(4) Bei Umarbeitungsgeschäften setzen die vereinbarten Preise 

und Bedingungen voraus, dass dem Lieferer das erforderliche 
Umarbeitungsmaterial rechtzeitig und in ausreichender Menge 
vor Ausführung des Auftrages zur Verfügung steht und für die 
vorgesehene Umarbeitung geeignet ist. Sollte dies nicht der Fall 
sein, ist der Lieferer berechtigt, den zusätzlichen Arbeits- und 
gegebenenfalls Materialaufwand in Rechnung zu stellen. Wird 
das Umarbeitungsmaterial verspätet beigestellt, behält sich der 
Lieferer die Festlegung eines neuen Liefertermins vor.  

 
(5) Die Abschreibung von Abrufen erfolgt nach Maßgabe der vor-

genommenen Lieferungen. Wird über die Bestellmenge hinaus 
abgerufen, so ist der Lieferer berechtigt, den Überschuss zu 
streichen oder zum Tagespreis zu berechnen. Im Falle einer 
Stornierung oder Teilstornierung durch den Besteller kann der 
Lieferer die vereinbarte Vergütung verlangen. Er muss sich je-
doch anrechnen lassen, was er infolge der vollständigen oder 
teilweisen Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart 
oder durch anderweitige Nutzung seiner durch die Vertragsauf-
hebung freigewordenen Kapazitäten erwirbt. Folgekosten einer 
Stornierung oder Teilstornierung, z.B. aus der Rückabwicklung 
eingegangener Metallkontrakte, gehen zu Lasten des Bestel-
lers.  

 
(6) Die Rechnungen des Lieferers sind, soweit individualvertraglich 

nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlbar innerhalb von 14 Ta-
gen ab Rechnungsdatum ohne Abzug. Schecks werden nur er-
füllungshalber angenommen. Bei Schecks gilt der Tag ihrer 
endgültigen Einlösung als Zahltag.  

 
(7) Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstän-

de bekannt, die bei Ausübung des pflichtgemäßen kaufmänni-
schen Ermessens des Lieferers begründete Zweifel an der Kre-
ditwürdigkeit des Bestellers entstehen lassen, und zwar auch 
solche Tatsachen, die schon bei Vertragsschluss vorlagen, dem 
Lieferer jedoch nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten 
oder wenn nach dem Zustandekommen des Vertrages der Ge-
samtumfang der offenen Posten die Höhe der Warekreditversi-
cherung übersteigt so ist der Lieferer unbeschadet weiterge-
hender gesetzlicher Rechte berechtigt, die Weiterarbeit an lau-
fenden Aufträgen oder die Belieferung einzustellen und für noch 
ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder Stellung von 
entsprechenden Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglo-
sem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist für Voraus-
zahlungen oder die Leistung von  Sicherheiten – unbeschadet 
weiterer gesetzlicher Rechte – vom Vertrag zurückzutreten. Der 
Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer sämtliche durch die 
Nichtausführung des Vertrages entstehenden Schäden zu er-
setzen.  

 
(8) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
vom Lieferer anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung ei-
nes Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  
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§ 4 Ausführung und Umfang der Lieferung 

(1) Die Ausführung erfolgt in handelsüblicher Qualität im Rahmen 
der technisch notwendigen material- und verfahrensbedingten 
Toleranz, sofern nicht im Einzelfall Spezifikationen vereinbart 
sind. Beschaffenheitsvereinbarungen im Sinne von § 434 Abs. 
1 Satz 1 BGB sowie besondere Verwendungszwecke bedürfen 
der ausdrücklichen schriftlichen Festlegung. Insbesondere stel-
len überlassene Muster keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. 

 
(2) Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestä-

tigung des Lieferers maßgebend. Teillieferungen sind auf dem 
Lieferschein vermerkt. Nebenabreden und Änderungen bedür-
fen der schriftlichen Vereinbarung. 

 
(3) Der Besteller hat vom Lieferer vorgelegte Ausführungsunterla-

gen eingehend zu prüfen und zum Zeichen der Einwilligung un-
terschrieben an den Lieferer zurückzusenden. Bei Bestellungen 
auf Grundlage von Mustern ist der Bezug eindeutig zu kenn-
zeichnen. Der Besteller hat gewünschte Änderungen deutlich 
kenntlich zu machen. Die gegengezeichneten Ausführungsun-
terlagen und / oder Muster gelten als Beschaffenheitsvereinba-
rung im Sinne von § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB. 

 
(4) Technische Ratschläge und Empfehlungen des Lieferers wer-

den nach angemessener Prüfung erteilt. Sie erfolgen jedoch 
außerhalb vertraglicher Verpflichtungen. Eine Haftung ist inso-
weit ausgeschlossen. 

 
(5) Je nach Art der Fabrikate behalten wir uns Mehr- oder Minder-

lieferungen auf Gewicht und Stückzahl bis zu 10 %, bei Bestel-
lungen unter 100 kg bis zu 20 %, und zwar sowohl hinsichtlich 
der gesamten Abschluss- bzw. Auftragsmenge sowie jeder ein-
zelnen Teillieferung ausdrücklich vor. 

 
 Soweit nicht anders vereinbart, bleiben folgende Toleranzen bei 

Folienlieferungen vorbehalten: Dicke +/- 20 %, Format +/- 2,5 
mm, Papiergewicht +/- 10 %. 

 
§ 5 Liefer- und Leistungszeit 

 (1) Verbindliche Lieferzeiten müssen ausdrücklich und schriftlich 
als solche vereinbart werden. Bei sämtlichen sonstigen Liefer-
terminen handelt es sich lediglich um unverbindliche oder unge-
fähre Liefertermine und Lieferfristen, bei denen sich der Lieferer 
bemüht, diese einzuhalten.  

 
(2)  Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung 

durch den Lieferer, jedoch nicht bevor alle Einzelheiten der Aus-
führung der Lieferung geklärt sind und sämtliche vom Besteller 
zu erfüllende Voraussetzungen vorliegen. Sofern der Besteller 
nach Auftragserteilung Änderungen verlangt, beginnt eine neue 
Lieferfrist erst mit der Bestätigung der Änderung durch den Lie-
ferer.  

 
(3) Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zulässig. Bei soforti-

ger Lieferung der Ware kann auf die Absendung einer Auf-
tragsbestätigung verzichtet werden. Die Bestätigung kann in 
diesem Fall durch einen Lieferschein ersetzt werden. 

 
(4) Als Liefertag gilt der Tag der Meldung der Versandbereitschaft, 

andernfalls der Tag der Absendung der Ware. Auf Abruf bestell-
te Lieferungen sind innerhalb von sechs Monaten nach Datum 
der Auftragsbestätigung abzunehmen.  

 
(5) Der Lieferer ist zu Teillieferungen berechtigt. Jede Teillieferung 

gilt als selbständiges Geschäft.  
 

(6) Sofern der Lieferer in Lieferverzug gerät, muss der Besteller 
dem Lieferer zunächst eine angemessene Nachfrist zur Leis-
tung setzen. Sofern diese Frist fruchtlos verstreicht, kann der 
Besteller unter den jeweiligen Voraussetzungen der §§ 280, 
281, 284, 286, 323 BGB die dort geregelten Rechte geltend 
machen. 

 
(7) Erhält der Lieferer aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen 

Lieferungen oder Leistungen seines Vorlieferanten nicht, nicht 
vollständig, mangelhaft oder nicht rechtzeitig oder treten Ereig-
nisse höherer Gewalt ein, so wird der Lieferer den Besteller 
darüber rechtzeitig informieren. In diesem Fall verlängert sich 
die Frist um die Dauer der Behinderung. Der höheren Gewalt 
stehen gleich Arbeitskämpfe, behördliche Eingriffe, Energie- 
und Rohstoffknappheit, unverschuldete Transporte und Eng-
pässe, unverschuldete Betriebsbehinderungen wie beispiels-
weise durch Elementarschäden, Feuer, Wasser und Maschi-
nenschäden und alle sonstigen Behinderungen, die bei objekti-
ver Betrachtungsweise nicht vom Lieferer schuldhaft herbeige-
führt worden sind. Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist ver-
bindlich vereinbart und wird aufgrund von verschiedenen Ereig-
nissen der vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Liefer-
zeit um mehr als drei Monate überschritten, so ist der Besteller 
berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zu-
rückzutreten.  

 
(8)  Bei Abrufaufträgen kann der Lieferer ab zwei Wochen nach Auf-

tragsbestätigung eine verbindliche Einteilung verlangen. Kommt 
der Besteller diesem Verlangen nicht innerhalb dieser zwei Wo-
chen nach oder gerät er in Annahmeverzug, ist der Lieferer be-
rechtigt, eine zweiwöchige Nachfrist zu setzen und nach deren 
Ablauf vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu for-
dern.  

 
(9)  Die Haftung des Lieferers für leicht fahrlässigen Lieferverzug 

wird ausdrücklich ausgeschlossen, sofern es sich nicht um ver-
tragswesentliche Pflichten, Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien han-
delt. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen 
des Lieferers. Der Ersatz mittelbarer Schäden, z.B. wegen ent-
gangenen Gewinns- oder Deckungskaufs ist ausgeschlossen  

 
§ 6 Versand und Gefahrübergang 

 (1) Soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart ist, stellt der 
Lieferer die Ware ab Werk („ex works“ gemäß INCOTERMS 
2010) bereit. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bereitstellung geht die Ge-
fahr auf den Besteller über. Der Lieferer informiert den Bestel-
ler, wenn die Ware zur Abholung bereitsteht. Die Wahl des 
Transportweges und des Transportmittels bleibt dem Lieferer, 
sofern dieser mit der Auslieferung beauftragt ist, vorbehalten. 
Der Lieferer ist berechtigt aber nicht verpflichtet, Lieferungen im 
Namen und für Rechnung des Bestellers zu versichern. 

 
(2) Sofern sich die Sendung der Ware verzögert, weil der Lieferer 

in Folge gänzlichen oder teilweisen Zahlungsverzuges des Be-
stellers von seinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch macht, 
oder weil hierfür ein sonstiger vom Besteller zu vertretender 
Grund vorliegt, geht die Gefahr spätestens ab Datum der Mittei-
lung der Versandbereitschaft auf den Besteller über. 

 
(3) Ist eine Abnahme vorgesehen oder vereinbart, so erfolgt diese 

nach Maßgabe näherer Vereinbarungen im Lieferwerk unver-
züglich nach Meldung der Versandbereitschaft. Die Kosten der 
Abnahme trägt der Besteller. Erfolgt die Abnahme trotz ange-
messener Fristsetzung nicht oder verzichtet der Besteller auf 
sie, so ist der Lieferer berechtigt, das Material ohne Abnahme 
auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu versenden oder zu 
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verwahren. Die Ware gilt in diesem Fall als mangelfrei geleistet, 
es sei denn, der Mangel wäre auch bei einer Abnahme nicht er-
kennbar gewesen.  

 
(4) Versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen 

werden. Anderenfalls ist der Lieferer berechtigt, sie nach des-
sen Wahl zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Bestel-
lers zu lagern.  

 
(5) Wird Ware aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, 

zurückgenommen, so trägt der Besteller jede Gefahr bis zum 
Eintreffen im Werk des Lieferers. Dasselbe gilt bei der Anliefe-
rung von Umarbeitungsmaterial. 

 
§ 7 Gewährleistung 

(1) Der Besteller ist verpflichtet, mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns die gelieferte Ware unverzüglich auf offensichtliche 
Mängel, die ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Zu den of-
fensichtlichen Mängeln zählen auch das Fehlen von evtl. beglei-
tenden Unterlagen sowie erhebliche, leicht sichtbare Beschädi-
gungen der Ware. Ferner sind Fälle hierunter zu fassen, in de-
nen eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert 
werden. Solche offensichtlichen Mängel sind bei dem Lieferer 
unverzüglich schriftlich zu rügen. Bei Anlieferung erkennbare 
Mängel müssen zudem dem Transportunternehmen gegenüber 
gerügt und die Aufnahme der Mängel von diesem veranlasst 
werden.  

 
 Die Pflicht des Bestellers zur Untersuchung besteht auch, wenn 

Ausfallmuster und/oder ein Prüfzertifikat über die Durchführung 
einer Qualitätskontrolle übersandt worden sind. 

 
(2) Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen beim Lie-

ferer unverzüglich schriftlich gerügt werden. Bei Verletzung der 
Untersuchungs- und der Rügepflicht durch den Besteller gilt die 
Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.  

 
(3) Mängel der gelieferten Sache einschließlich des vollständigen 

Fehlens sowie inhaltlicher Mängel evtl. begleitender Unterlagen 
werden vom Lieferer innerhalb von einem Jahr ab Lieferung 
nach entsprechender Mitteilung durch den Besteller behoben. 
Dies geschieht nach Wahl des Lieferers durch kostenfreie 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle der Ersatzliefe-
rung ist der Besteller verpflichtet, die mangelhafte Sache zurück 
zu gewähren.  

 
(4) Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben 

werden oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung aus 
sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der 
Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Min-
derung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Von einem 
Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn 
dem Lieferer hinreichend die Gelegenheit zur Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne dass der ge-
wünschte Erfolg erzielt wurde. Dieselben Rechte stehen dem 
Besteller zu, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
vom Lieferer ernsthaft und endgültig verweigert oder unzumut-
bar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Er-
folgsaussichten bestehen, oder wenn eine Unzumutbarkeit aus 
sonstigen Gründen vorliegt. Unzumutbarkeit liegt bei unverhält-
nismäßigen Kosten der Nachbesserung vor oder wenn der 
durch die Nachbesserung zu erreichende Erfolg in keinem ver-
nünftigen Verhältnis zur Höhe des Aufwandes steht, der durch 
das Interesse des Bestellers nicht mehr gerechtfertigt ist.  

 
(5) Die Haftung des Lieferers für leicht fahrlässige Pflichtverletzung 

wird ausdrücklich ausgeschlossen, sofern es sich nicht um ver-

tragswesentliche Pflichten, Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien han-
delt oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt 
sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen 
des Lieferers.  

 
(6) Haftungsansprüche sowie sonstige vertragliche Ansprüche ver-

jähren ein Jahr nach Gefahrübergang. 
 
§ 8 Verpackung und Haftungsfreistellungen des Lieferers 

 (1) Die Wahl der Verpackung bestimmt der Lieferer. Die Verpa-
ckung wird zu Selbstkosten berechnet. Leihverpackungen 
verbleiben im Eigentum des Lieferers. Sie sind innerhalb einer 
angemessenen Frist in einwandfreiem Zustand und, soweit 
nichts anderes vereinbart ist, frei zurückzusenden. 

  
(2) Der Besteller ist berechtigt, Transportverpackungen auf seine 

Kosten dem Lieferer an den Versandort der Ware zurückzuge-
ben. 

 
(3) Die Verpackungen sind in gereinigtem Zustand, frei von Fremd-

stoffen und nach unterschiedlichem Verpackungsmaterialien 
sortiert zurückzugeben. 

 
 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

 (1) Der Lieferer behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware 
vor, bis alle Forderungen des Lieferers aus der Geschäftsver-
bindung mit dem Besteller beglichen sind.  

 
 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere 

Zahlungsverzug, ist der Lieferer berechtigt, die Kaufsache zu-
rückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache liegt kein 
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies aus-
drücklich erklärt. 

 
(2)  Der Besteller hat die vorbehaltene Ware pfleglich zu behandeln 

und die vorgesehenen Wartungs- und Benutzungshinweise zu 
beachten. 

 
(3) Einen Besitzwechsel der Ware sowie einen eventuellen eigenen 

Wohn- oder Betriebssitz hat der Besteller dem Lieferer unver-
züglich anzuzeigen. 

 
(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Bestel-

ler den Lieferer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, da-
mit der Lieferer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. So-
weit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Lieferer die in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergericht-
lichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Besteller. Bei Ver-
stoß gegen diese Pflicht ist der Lieferer berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. 

 
(5)  Der Besteller ist berechtigt, die Ware im gewöhnlichen Ge-

schäftsverkehr weiter zu verkaufen. Andere Verfügungen, ins-
besondere Verpfändungen oder Einräumung von Sicherungsei-
gentum, sind ihm nicht gestattet.  

 
(6) Wird die Ware bei Weiterveräußerung vom Dritterwerber nicht 

sofort vollständig bezahlt, ist der Besteller verpflichtet, nur unter 
Eigentumsvorbehalt an den Dritterwerber weiter zu veräußern.  

 
(7) Die Berechtigung zur Weiterveräußerung der Ware entfällt, 

wenn der Besteller seine Zahlung einstellt oder gegenüber dem 
Lieferer in Zahlungsverzug gerät.  
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(8) Der Besteller tritt bereits jetzt an den Lieferer alle Forderungen 
einschließlich Sicherheiten und Nebenrechte in Höhe des mit 
dem Lieferer vereinbarten Faktura-Endbetrages einschließlich 
Mehrwertsteuer ab, die dem Besteller aus der Weiterveräuße-
rung der Ware gegen seinen Abnehmer oder Dritten erwachsen 
und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Ver-
arbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser For-
derung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. 
Diese Ermächtigung endet, wenn der Besteller seine Zahlung 
einstellt oder gegenüber dem Lieferer in Zahlungsverzug gerät. 
In diesem Falle ist der Lieferer berechtigt, die Abtretung offen 
zu legen und die Forderung selbst einzuziehen. 

 
(9) Eine etwaige Verarbeitung oder Umbildung der Ware wird stets 

für den Lieferer vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, 
nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Rechnungswertes der Kaufsache zu den ande-
ren verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbei-
tung. Für die durch Verarbeitung entstehenden Sachen gilt im 
Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 
Wird die Ware mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Ge-
genständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Lieferer das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rech-
nungswertes der Ware zu den anderen vermischten Gegens-
tänden zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermi-
schung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Haupt-
sache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller 
dem Lieferer anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller 
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum 
für den Lieferer. 

 
(10) Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten 

auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der rea-
lisierbare Wert der Sicherheit des Lieferers die zu sichernde 
Forderung um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der frei-
zugebenden Sicherheiten obliegt dem Lieferer.  

 
§ 10 Skizzen, Entwürfe, Konstruktionszeichnungen, Werkzeu-

ge und Vorarbeiten 

(1) Soweit der Besteller Werkzeuge zur Verfügung stellt, trägt er 
die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz 
seiner Werkzeuge. Der Besteller haftet für technisch richtige 
Konstruktion und die den Fertigungsablauf sichernde Ausfüh-
rung der Werkzeuge. Der Lieferer ist jedoch zu technisch be-
dingten Änderungen berechtigt. Ohne besondere Vereinbarung 
ist der Lieferer nicht verpflichtet, die Übereinstimmung der zur 
Verfügung gestellten Werkzeuge, Bezeichnungen oder Muster 
zu überprüfen. 

 
(2) Konstruktionszeichnungen oder sonstige vom Lieferer gefertigte 

Werkzeuge und Formen werden für höchstens 12 Monate nach 
der letzten Verwendung aufbewahrt. Dies gilt auch für sämtliche 
Skizzen und Entwürfe. 

 
 Durch Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge, Formen, 

Klischees, Druck- und Prägewalzen usw. erwirbt der Besteller 
kein Anrecht auf die Werkzeuge selbst. Diese bleiben im Eigen-
tum des Lieferers, unbeschadet etwaiger Musterschutzansprü-
che des Bestellers. 

 
§ 11 Urheberrechte 

(1) Der Lieferer behält sich an allen vorgelegten bzw. zur Verfü-
gung gestellten Zeichnungen, Abbildungen und Konstruktionen 
das Eigentums- und/oder Urheberrecht vor. Diese Unterlagen 
sowie die zugehörigen Angebote und/oder Kostenvoranschläge 
dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lieferers 

weder Dritten zugänglich gemacht noch gewerblich genutzt 
werden. Sie sind auf Verlangen des Lieferers unverzüglich zu-
rückzugeben. 

 
(2) Für die Prüfung des Rechts der Vervielfältigung und des Urhe-

berrechts aller Druckvorlagen, Entwürfe, Zeichnungen und Fer-
tigmuster ist der Besteller verantwortlich, es sei denn, er hat 
dem Lieferer ausdrücklich einen dahingehenden Auftrag erteilt. 
Der Lieferer weist den Besteller auf ihm bekannte entgegenste-
hende Rechte hin. 

 
(3) Bei Lieferung nach Plänen oder Angaben des Bestellers stellt 

dieser den Lieferer von sämtlichen eventuellen Ansprüchen 
Dritter frei. 

 
(4) Bei Vertragsverletzungen des Bestellers stehen seine Schutz-

rechte einer Verwertung der Ware durch den Lieferer nicht ent-
gegen. 

 
§ 12 Kennzeichnung 

Der Lieferer behält sich das Recht vor, seinen Firmentext, sein 
Firmenzeichen oder seine Betriebskennnummer nach Maßgabe 
entsprechender Übungen und Vorschriften des gegebenen 
Raums auf Lieferungen aller Art anzubringen. 

 
§ 13 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort 

 (1) Für diese Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen  
und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller 
und dem Lieferer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss von UN-Kaufrecht.  

 
(2) Erfüllungsort ist der Sitz des Lieferers (Eppstein).  
 
(3) Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichem Sonderver-
mögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Lieferers. Dies 
gilt auch für Klagen im Scheckprozess. Der Sitz des Lieferers 
gilt auch dann zwischen dem Lieferer und dem Besteller als 
vereinbarter Gerichtsstand, falls der Besteller keinen allgemei-
nen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.  

 
§ 14 Salvatorische Klausel 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestim-
mungen gleichwohl wirksam. Die ganz oder teilweise unwirk-
same Regelung soll durch eine solche ersetzt werden, deren 
wirtschaftlicher Erfolg der unwirksamen möglichst nahe kommt. 

 
 
Eppstein im Juni 2011 


